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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : CHARBON ACTIF PLUS GR - CHARBON ACTIF SUPRA 4 GR - GEOSORB® GR 

Produktart : Für önologischen Gebrauch 

Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 

Spezifikation für den industriellen/professionellen 

Gebrauch 

: Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Granulierte Aktivkohle zur önologischen Verwendung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Für önologischen Gebrauch 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller 

LAFFORT FRANCE SAS 

11 rue Aristide Bergès 11 rue Aristide Berges 

Postfach CS 61611 

33270 FLOIRAC 

FRANCE 

T +33 (0)5 56 86 53 04, F +33 (0)5 56 86 30 50 

info@laffort.com, www.laffort.com 

Händler 

LAFFORT USA 

1460 CADER LANE 

SUITE C 

CA 94954 PETALUMA  

USA 

T +1 (707) 775 4530 

laffortusa@laffort.com, www.laffortusa.com 

Händler 

LAFFORT SOUTH AFRICA 

32 ZANDWYK PARK 

7646 PAARL  

SOUTH AFRICA 

T +27 21 882 8106 

info@laffort.com, www.laffort.com 

Händler 

LAFFORT NEW ZEALAND 

4/B GREENWOODS CLOSE 

TITIRANGI  

Postfach P.O. BOX 60-249 

1000 AUCKLAND 

NEW ZEALAND 

T 64 (0) 21 322 290 

info@laffort.com, www.laffort.com 

Händler 

LAFFORT ITALIA 

S.P. PER CASTELNUOVO SCRIVIA S.N.C. 

15057 TORTONA AL 

T +39 0131 863 608, F +39 0131 821 305 

laffortitalia@laffort.com, www.laffort.com 

Händler 

LAFFORT ESPAÑA S.A.  

TXIRRITA MALEO 12 APTDO 246  

20100 RENTERIA (Guipúzcoa)  

ESPAÑA  

T 0034943344068, F 0034943344281 

info@laffort.com, www.laffort.com 

Händler 

LAFFORT CHILE 

PARCELA 233, LOTE 2, 

COLONIA KENNEDY, SECTOR HOSPITAL 

9540000 PAINE 

CHILE 

T +56 22 979 1590, F +56 9 5201 7140 

info@laffort.com, www.laffort.com 

Händler 

LAFFORT AUSTRALIA 

10 KALIMNA RD  

NURIOOTPA, 5355 

SOUTH AUSTRALIA 

AUSTRALIA 

T (08) 8360 2200 

info@laffort.com, www.laffort.com 
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1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Brüssel 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 

dringenden Fragen zu 

Intoxikation 070 245 

245 an (kostenlos 24/7). 

Wenn nicht erreichbar: 

02 264 96 30 (Standard-

Gebühr) 

Bulgarien Национален токсикологичен 

информационен център 

Многопрофилна болница за активно 

лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 

бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 

21 

1606 София 

+359 2 9154 233  

Deutschland Giftnotruf der Charité - Universitätsmedizin 

Berlin 

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 

12203  

+49 (0) 30 19240  

Deutschland Informationszentrale gegen Vergiftungen 

Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie, 

Zentrum für Kinderheilkunde, 

Universitätsklinikum Bonn 

Gebäude 30, ELKI (Eltern-Kind-

Zentrum) 

Venusberg-Campus 1 

53127 Bonn 

+49 (0) 228 19240  

Deutschland Giftnotruf Erfurt 

Gemeinsames Giftinformationszentrum der 

Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen, c/o HELIOS 

Klinikum Erfurt 

Nordhäuser Straße 74 

99089  

+49 (0) 361 730 730  

Deutschland Vergiftungs-Informations-Zentrale 

Universitätsklinikum Freiburg, Zentrum für 

Kinder- und Jugendmedizin 

Breisacher Str. 86b 

79110  

+49 (0) 761 19240  

Deutschland Giftinformationszentrum-Nord der Länder 

Bremen, Hamburg, Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein (GIZ-Nord) 

Universitätsmedizin Göttingen - Georg-

August-Universität 

Robert-Koch Straße 40 

37075  

+49 (0) 551 19240  

Deutschland Informations- und Beratungszentrum für 

Vergiftungsfälle 

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, 

Universitätsklinikum des Saarlandes, Geb. 9 

Kirrberger Straße 100 

66421  

+49 (0) 6841 19240 kein Firmenservice 

Deutschland Giftinformationszentrum der Länder 

Rheinland-Pfalz und Hessen 

Klinische Toxikologie, Universitätsmedizin der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Langenbeckstraße 1 

Gebäude 601 

55131 Mainz 

+49 (0) 6131 19240  

Händler 

LAFFORT ARGENTINA 

PREDIO INDUSTRIAL, CALLE CASTRO BARROS 

1330 CARRODILLA 

AR LUJAN DE CUYO, MENDOZA 

ARGENTINA 

T + 54 261 4962309, F + 54 261 4964060 

info@laffort.com, www.laffort.com 
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Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf München 

Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik 

und Poliklinik rechts der Isar der Technischen 

Universität München 

Ismaninger Straße 22 

81675 München 

+49 (0) 89 19240  

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 

1010 Wien 

+43 1 406 43 43  

Polen National Poisons Information Centre 

The Nofer Institute of Occupational Medicine 

(Łódź) 

ul. Teresy 8 

P.O. BOX 199 

90950 Łódź 

+48 42 63 14 724  

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 

+41 44 251 51 51 

(aus dem Ausland: +41 

44 251 51 51) Auskunft: 

+41 44 251 66 66 

Slowenien Center za klinično toksikologijo in 

farmakologijo 

Interna klinika, UKCL 

Zaloška 7 

1000 Ljubljana 

+386 522 52 83  

Tschechische 

Republik 

Toxikologické informační středisko 

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK 

Na Bojišti 1 

120 00 Praha 2 

+420 224 919 293 

+420 224 915 402 

 

Ungarn Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 

Szolgálat 

Nagyvárad tér 2. 

1437 Budapest, Pf. 839 

1097 Budapest 

+36 80 20 11 99  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Dieses Produkt befriedigt keine Klassifikationskriterien als gefährliche Substanz, die in der Verordnung CE 1272/2008 bestimmt sind. Nach dem Benutzungs- und 

Bedienungstyp (s. zum Beispiel sind Zerkleinerung, Trocknen), Teilchen der kristallinischen alvéolaire Kieselerde fähig, in der Luft erzeugt zu sein. Eine 

verlängerte und / oder massige Staubeinatmung kristallinischer Kieselerde, die ist alvéolaire, kann eine pulmonale Fibrose, gemeinschaftlich verursachen, die 

Silikose genannt ist. Die Hauptsymptome von Silikose sind der Husten und die Atemlosigkeit. Die berufliche Ausstellung in Staub der kristallinischen alvéolaire 

Kieselerde soll überwacht sein und geprüft sein. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Keine Kennzeichnung erforderlich 
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2.3. Sonstige Gefahren 

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Aktivkohle (insbesondere im feuchten Zustand) kann in umschlossenen Räumen kann der Luft den 

Sauerstoff entziehen, was zu gefährlich niedrigen Sauerstoffkonzentrationen führen kann. Vor dem 

Betreten beengter Räume, die Aktivkohle enthalten, oder vor kurzem enthielten, sollte der Raum 

durch eine Fachkraft auf Sauerstoff- und Kohlenmonoxidkonzentrationen geprüft werden und auch 

jegliche andere Gefahren sollten geprüft werden. Staubbildung vermeiden. Pulverförmiges Material 

kann ein explosives Staub-Luft-Gemisch bilden. Beim Transfer des Produktes unter Druck ist die 

Bildung von Staub zu vermeiden, falls eine Entzündungsquelle vorhanden ist. Aktivkohle hat einen 

großen Oberflächenbereich, der bei einer Oxidation zu einer Selbsterhitzung führen kann. Siehe 

Abschnitt 5. Dieses Produkt enthält weniger als 1 % der kristallinischen Kieselerde (Feiner Bruch) 

aus der cristobalite gebildet (Feiner Bruch) und Quarzes (Feiner Bruch).  

Cristobalite: CAS-No.: 14464-46-1 EC No.: 238-455-4 

Quarz: CAS-No.: 14808-60-7 EC No.: 238-878-4. Keinen Staub erzeugen, da sich luftgetragenes, 

lungengängiges, kristallines Siliciumdioxid bilden kann. Entstehender Produktstaub kann bei 

übermäßiger inhalativer Exposition Atemwegsreizungen verursachen. 

 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Das Gemisch enthält keine(n) Stoff(e), der/die in der gemäß Artikel 59 Absatz 1 der REACH-Verordnung erstellten Liste aufgeführt ist/sind, weil er/sie endokrine 

Eigenschaften hat/haben, oder er/sie ist/sind nicht als Stoff mit endokrinen Eigenschaften gemäß den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 

Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission identifiziert. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 [CLP] 

Aktivkohle  

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 7440-44-0 

EG-Nr.: 931-334-3 

REACH-Nr.: 01-2119488716-22 

≥ 80 Nicht eingestuft 

Kristallines Silica 

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 14808-60-7 

EG-Nr.: 238-878-4 

≤ 1 Acute Tox. 3 (Inhalativ: Staub, Nebel), H331 

(ATE=0.5 mg/l/4h) 

Carc. 1A, H350i 

STOT RE 2, H373 

 

Anmerkungen : Dieses Produkt enthält weniger als 1 % der kristallinischen Kieselerde (Feiner Bruch) aus der 

cristobalite gebildet (Feiner Bruch) und Quarzes (Feiner Bruch).  

Cristobalite: CAS-No.: 14464-46-1 EC No.: 238-455-4 

Quarz: CAS-No.: 14808-60-7 EC No.: 238-878-4 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Entstehender Produktstaub kann bei übermäßiger inhalativer Exposition 

Atemwegsreizungen verursachen. Bei anhaltenden Symptomen, Arzt konsultieren. 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Die Person an die 

frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei anhaltenden Symptomen, Arzt 

aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt sofort und gründlich mit viel Wasser und Seife abwaschen. Hautpflegecreme 

verwenden. Bei anhaltenden Symptomen, Arzt aufsuchen. Haut mit viel Wasser abwaschen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit reinem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen. Eventuell 

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender 

Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Augen vorsorglich mit Wasser 

ausspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Nach Verschlucken, Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn die betroffene Person bei Bewusstsein 

ist). Wasser zu trinken geben, falls der Verunglückte bei vollständigem Bewusstsein ist. 

Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Niemals versuchen Erbrechen 

herbeizuführen: Aspirationsgefahr. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Detailliertere Informationen: Siehe Abschnitt 11. 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann die Atemwege reizen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 

Atembeschwerden verursachen. Staub kristallinischer Kieselerde während lange Perioden 

einzuatmen kann ihre Lungen beschädigen. 

Die kristallinische (cristobalite) Kieselerde ist, ein bekannter Grund von Silikose, einer 

vorwärtschreitenden, manchmal schicksalhaften Krankheit der Lungen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kann schwache Reizung hervorrufen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Kann Augenreizung hervorrufen. Augenreizung bei direktem Kontakt. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Unter normalen Umständen keine. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Bei Umgebungsbränden, geeignete Löschmittel verwenden. Kohlendioxid (CO2), 

Trockenlöschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Wassernebel. Wassersprühstrahl. 

Trockenlöschpulver. Schaum. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden. Staubbildung vermeiden. Pulverförmiges Material kann ein 

explosives Staub-Luft-Gemisch bilden. Beim Transfer des Produktes unter Druck ist die Bildung von 

Staub zu vermeiden, falls eine Entzündungsquelle vorhanden ist. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Bei Vermischen mit Luft und Kontakt mit einer Zündquelle kann der Staub im Freien brennen. 

Actieve kool heeft een groot oppervlak wat tijdens oxidatie zelfopwarming kan veroorzaken. Een 

voldoende grote luchtspleet tussen pakketten actieve kool wordt aanbevolen om het risico van 

verspreiding hiervan te beperken. Actieve kool is moeilijk ontbrandbaar en heeft de neiging 

langzaam te branden (smeulen) zonder daarbij rook of vlammen te produceren. 

Explosionsgefahr : Keine direkte Explosionsgefahr. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Materialen die langdurig in gesloten ruimten liggen te smeulen, kunnen hoeveelheden 

koolmonoxide produceren die overeenkomen met de onderste explosiegrens (LEL koolmonoxide = 

12,5% in lucht). Gebrauchte Aktivkohle kann zusätzliche Verbrennungsprodukte erzeugen, die auf 

dem bzw. den absorbierten Stoff(en) basieren. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Feuer von einem geschützten Platz in sicherer Entfernung bekämpfen. Brandabschnitt nicht ohne 

ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. [Bei unzureichender Belüftung] 

Atemschutz tragen. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 
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Sonstige Angaben : Grund- und Oberflächenwasser nicht verunreinigen. Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ 

nationalen Vorschriften entsorgen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Personen in Sicherheit bringen. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer 

gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um 

Materialschäden zu vermeiden. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Maßnahmen bei Staub : Für angemessene Lüftung sorgen. Staubbildung vermeiden. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe 

Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Auslaufen stoppen, sofern gefahrlos möglich. Verschüttete Mengen aufnehmen. 

Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Nicht funkenbildende Werkzeuge verwenden. Keine Druckluft 

zur Reinigung benutzen. Abgelagerter Staub kann abgesaugt oder die Fläche mit Wasser abgespritzt 

werden. Zur Entsorgung in geeigneten Behältern aufsammeln. Bildung von Staub minimieren. 

Verschmutzte Flächen mit reichlich Wasser reinigen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. Nicht in die 

Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle 

siehe Abschnitt 13. Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bildung entzündbarer und explosionsfähiger Staub-Luftgemische möglich. Bei der Handhabung 

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Beim 

Umgang mit dem Produkt müssen alle Geräte geerdet sein. 
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Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Persönliche Schutzausrüstung tragen. Staubbildung vermeiden. Für eine gute Belüftung des 

Arbeitsplatzes sorgen. Beim Auftreten von Staub wird eine lokale Absaugung empfohlen. Bei 

übermäßiger Staubbelastung, zugelassene Atemschutzausrüstung verwenden. Dicht verschlossen, 

kühl und trocken aufbewahren. Staub nicht einatmen. Keine Pressluft zum Befüllen, Bearbeiten 

oder Aufarbeiten verwenden. Actieve kool heeft een groot oppervlak wat tijdens oxidatie 

zelfopwarming kan veroorzaken. Een voldoende grote luchtspleet tussen pakketten actieve kool 

wordt aanbevolen om het risico van verspreiding hiervan te beperken. Actieve kool is moeilijk 

ontbrandbaar en heeft de neiging langzaam te branden (smeulen) zonder daarbij rook of vlammen 

te produceren. Aktivkohle (insbesondere im feuchten Zustand) kann in umschlossenen Räumen 

kann der Luft den Sauerstoff entziehen, was zu gefährlich niedrigen Sauerstoffkonzentrationen 

führen kann. Vor dem Betreten beengter Räume, die Aktivkohle enthalten, oder vor kurzem 

enthielten, sollte der Raum durch eine Fachkraft auf Sauerstoff- und 

Kohlenmonoxidkonzentrationen geprüft werden und auch jegliche andere Gefahren sollten geprüft 

werden. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim 

Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und 

Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Nach Handhabung des Produkts immer die 

Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : In der Originalverpackung aufbewahren. Staubbildung vermeiden. 

Lagerbedingungen : An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Nur im 

Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Feuchtigkeit aufbewahren. 

Fernhalten von: Zündquellen. 

Unverträgliche Produkte : Starke Säuren, starke Oxidationsmittel. Adsorptionsmittel. 

Wärme- oder Zündquellen : Von Zündquellen, einschließlich elektrostatischen Entladungen, fernhalten. Vor Hitze schützen. 

Verpackungsmaterialien : Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Für önologischen Gebrauch. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Aktivkohle  (7440-44-0) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Silica crystaline (Quartz) 

IOEL TWA 0.05 mg/m³ (respirable dust) 

Anmerkung (Year of adoption 2003) 

Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

MAK (OEL TWA) 10 mg/m³ Inhalierbare Stäube 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

OEL TWA 10 mg/m³ Inhalierbare Stäube 

OEL STEL 3 mg/m³ Atmungsaktiver Staub 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Poussières totales (locaux à pollution spécifique) 
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Aktivkohle  (7440-44-0) 

VME (OEL TWA) 4 mg/m³ 

0.9 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) 10 mg/m³ Inhalierbare Stäube 

Anmerkung Valeurs règlementaires contraignantes 

Rechtlicher Bezug Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1763) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

AGW (OEL TWA) 10 mg/m³ Inhalierbare Stäube 

Irland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

OEL TWA 10 mg/m³ Atmungsaktiver Staub 

OEL STEL 4 mg/m³ Inhalierbare Stäube 

Italien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

OEL TWA 10 mg/m³ Inhalierbare Stäube 

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

TGG-8u (OEL TWA) 3.5 mg/m³ Inhalierbare Stäube 

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Sílice Cristalina: Cuarzo 

VLA-ED (OEL TWA) 10 mg/m³ Inhalierbare Stäube 

VLA-EC (OEL STEL) 4 mg/m³ Atmungsaktiver Staub 

Anmerkung v (Agente cancerígeno con valor límite vinculante recogido en el anexo III del Real Decreto 

665/1997 y en sus modificaciones posteriores), d (Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos 

de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de 

aerosoles), y (Reclasificado, por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de grupo 2A 

(probablemente carcinogénico en humanos) a grupo 1 (carcinogénico en humanos)). 

Rechtlicher Bezug Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT 

Schweden - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

NGV (OEL TWA) 10 mg/m³ Inhalierbare Stäube 

KTV (OEL STEL) 5 mg/m³ Atmungsaktiver Staub 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

WEL TWA (OEL TWA) 10 mg/m³ Atmungsaktiver Staub 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

ACGIH OEL TWA 10 mg/m³ Inhalierbare Stäube 
 

Kristallines Silica (14808-60-7) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Silica crystaline (Quartz) 

IOEL TWA 0.05 mg/m³ (respirable dust) 

Anmerkung (Year of adoption 2003) 

Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations 
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Kristallines Silica (14808-60-7) 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Poussières totales (locaux à pollution spécifique) 

VME (OEL TWA) 4 mg/m³ 

0.9 mg/m³ 

Anmerkung Valeurs règlementaires contraignantes 

Rechtlicher Bezug Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1763) 

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Sílice Cristalina: Cuarzo 

VLA-ED (OEL TWA) 0.05 mg/m³ Fracción respirable 

Anmerkung v (Agente cancerígeno con valor límite vinculante recogido en el anexo III del Real Decreto 

665/1997 y en sus modificaciones posteriores), d (Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos 

de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de 

aerosoles), y (Reclasificado, por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de grupo 2A 

(probablemente carcinogénico en humanos) a grupo 1 (carcinogénico en humanos)). 

Rechtlicher Bezug Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Staubbildung vermeiden. Aufwirbeln von pulverisierten Stoffen mit Bildung von Staub-Luftgemischen vermeiden. Im Freien / Unter örtlicher Absauganlage / Mit 

Lüftung oder Atemschutz arbeiten. Sich überzeugen, daß das Lüftungssystem regelmäßig aufrechterhalten und getestet ist. Handhabung unter Beachtung guter 

Arbeitshygiene und Arbeitsschutzpraxis. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Spritzschutzbrille tragen, wenn Augenkontakt durch Verspritzen möglich ist. Sicherheitsbrille. Schutzbrille mit Seitenschutz 
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8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe. Nitrilkautschukhandschuhe. Latexhandschuhe 

 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

Chemikalienbeständige 

Schutzhandschuhe 

Nitrilkautschuk (NBR), Latex  0.4  EN ISO 374 

 

Sonstigen Hautschutz 

Materialien für Schutzkleidung: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Technische Maßnahmen benutzen, um die Ausstellungen unten VLA-ED oder DNEL zu behalten. Bei übermäßiger Staubbelastung, zugelassene 

Atemschutzausrüstung verwenden. EN 149 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Freisetzung in die Atmosphäre vermeiden. Die Freisetzung 

größerer Mengen in Vorflutern oder in die Kanalisation ist den zuständigen Wasserbehörden anzuzeigen. 

Sonstige Angaben: 

Während der Arbeit NICHT essen, trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere 

exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Handhabung unter Beachtung guter Arbeitshygiene und Arbeitsschutzpraxis. Augen-Notduschen 

sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition verfügbar sein. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Schwarz. 

Aussehen : Granulat. 

Geruch : Geruchlos. Beim Kontakt mit feuchter Luft, Freisetzung von: Schwefel. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht anwendbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit : 630 – 640 °C 

Nicht brennbar. 

Explosive Eigenschaften : Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische möglich. 

Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar 

Untere Explosionsgrenze : ≥ 50 g/m³ EN 14034-3 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : Nicht anwendbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
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pH-Wert : Nicht verfügbar 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Löslichkeit : wasserunlöslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

Partikelgrößenverteilung : Nicht verfügbar 

Partikelform : Nicht verfügbar 

Seitenverhältnis der Partikel : Nicht verfügbar 

Partikelaggregatzustand : Nicht verfügbar 

Partikelabsorptionszustand : Nicht verfügbar 

Partikelspezifische Oberfläche : Nicht verfügbar 

Partikelstaubigkeit : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Mindestzündenergie : > 1 J 

Schüttdichte : 200 – 600 kg/m³ 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Eine exotherme Reaktion kann auftreten. bei Kontakt mit unverträglichen Stoffe. Brandfördernde Stoffe. Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische 

möglich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Apparatur/Behälter erden. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil bei empfohlenen Lager- und Anwendungsbedingungen gemäß Teil 7. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Staubbildung vermeiden. Wärme. Alle Zündquellen entfernen. Aktivkohle (insbesondere im feuchten Zustand) kann in umschlossenen Räumen kann der Luft den 

Sauerstoff entziehen, was zu gefährlich niedrigen Sauerstoffkonzentrationen führen kann. Vor dem Betreten beengter Räume, die Aktivkohle enthalten, oder vor 

kurzem enthielten, sollte der Raum durch eine Fachkraft auf Sauerstoff- und Kohlenmonoxidkonzentrationen geprüft werden und auch jegliche andere Gefahren 

sollten geprüft werden. Actieve kool heeft een groot oppervlak wat tijdens oxidatie zelfopwarming kan veroorzaken. Een voldoende grote luchtspleet tussen 

pakketten actieve kool wordt aanbevolen om het risico van verspreiding hiervan te beperken. Actieve kool is moeilijk ontbrandbaar en heeft de neiging 

langzaam te branden (smeulen) zonder daarbij rook of vlammen te produceren. Dit product is een voor zelfverhitting vatbare stof (VN-handboek Beproevingen 

en Criteria, tweede herziene druk, Test N.3.). 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Oxidationsmittel und starke Säuren. 
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10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Materialen die langdurig in gesloten ruimten liggen te smeulen, kunnen hoeveelheden koolmonoxide produceren die overeenkomen met de onderste 

explosiegrens (LEL koolmonoxide = 12,5% in lucht). Gebrauchte Aktivkohle kann zusätzliche Verbrennungsprodukte erzeugen, die auf dem bzw. den 

absorbierten Stoff(en) basieren. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

(Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

(Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

(Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Aktivkohle  (7440-44-0) 

LD50 oral Ratte ≥ 2000 mg/kg OCDE 423 

LC50 Inhalation - Ratte ≥ 8.5 mg/l 1h - OCDE 403 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft. Keine Reizwirkung bei Kaninchen bei Anwendung auf der Haut. (OECD-Methode 

404) (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft. Keine Reizwirkung auf Kaninchenaugen bei Auftragen auf die Augen. (OECD-

Methode 405) (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft. Verursachte keine Sensibilisierung. (OECD-Methode 429) (Aufgrund der 

verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Mutagenitätstests waren negativ. (OECD-Methode 471). (OECD-Methode 473). (OECD-Methode 

476) (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Dieses Produkt enthält weniger als 1 % der kristallinischen Kieselerde (Feiner Bruch) aus der 

cristobalite gebildet (Feiner Bruch) und Quarzes (Feiner Bruch).  

Cristobalite: CAS-No.: 14464-46-1 EC No.: 238-455-4 

Quarz: CAS-No.: 14808-60-7 EC No.: 238-878-4. IARC. Gruppe 1. USA - ACGIH. Kategorie 2A 

(Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

(Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

(Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: STOT RE Nicht klassifiziert. Dieses Produkt enthält weniger als 1 % der kristallinischen Kieselerde 

(Feiner Bruch) aus der cristobalite gebildet (Feiner Bruch) und Quarzes (Feiner Bruch).  

Cristobalite: CAS-No.: 14464-46-1 EC No.: 238-455-4 

Quarz: CAS-No.: 14808-60-7 EC No.: 238-878-4. STOT RE 1 (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 

Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

(Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

CHARBON ACTIF PLUS GR - CHARBON ACTIF SUPRA 4 GR - GEOSORB® GR  

Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Bei üblicher Anwendung sind Umweltbeeinträchtigungen nicht bekannt oder zu erwarten. Hohe 

Konzentrationen (in Wasser) können in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 

Ökologie - Wasser : nicht giftig für Wasserorganismen. wasserunlöslich. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (wasserunlöslich) (wasserunlöslich) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Aktivkohle  (7440-44-0) 

Persistenz und Abbaubarkeit nicht biologisch abbaubar. 
 

Kristallines Silica (14808-60-7) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht relevant. mineralisch. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Aktivkohle  (7440-44-0) 

Bioakkumulationspotenzial Es tritt keine Bioakkumulation ein. In reinem Wasser nicht löslich. 
 

Kristallines Silica (14808-60-7) 

Bioakkumulationspotenzial Nicht relevant. Es tritt keine Bioakkumulation ein. 

12.4. Mobilität im Boden 

Aktivkohle  (7440-44-0) 

Ökologie - Boden praktisch unlöslich. 
 

Kristallines Silica (14808-60-7) 

Ökologie - Boden Geringe Mobilität (Boden). In reinem Wasser nicht löslich. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Andere schädliche Wirkungen : Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Regionale Abfallverordnung : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Staubbildung vermeiden. Wiederverwertung hat Vorrang vor Entsorgung oder Verbrennung. 

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Verpackungen restentleeren. Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen 

Einsammlers entsorgen. Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 
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Zusätzliche Hinweise : Leere Behälter nicht wiederverwenden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (IATA) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (RID) : Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 

Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar 

 

IMDG 

Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar 

 

IATA 

Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht anwendbar 

 

ADN 

Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar 

 

RID 

Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

 



CHARBON ACTIF PLUS GR - CHARBON ACTIF SUPRA 4 GR - 
GEOSORB® GR 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

1/24/2024 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 15/17 
 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Bahntransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von 

Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Frankreich 

Berufskrankheiten 

Code Beschreibung 

RG 25 Erkrankungen durch Einatmen von Mineralstaub, der kristallines Siliciumdioxid (Quarz, Cristobalit, Tridymit), kristalline Silikate 

(Kaolin, Talkum), Graphit oder Kohle enthält. 

 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK nwg, Nicht wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Niederlande 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Kristallines Silica ist gelistet 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

Dänemark 

Dänische nationale Vorschriften : Die Anforderungen der dänischen Arbeitsschutzbehörden müssen bezüglich der Arbeit mit 

Karzinogenen während der Verwendung und Entsorgung befolgt werden 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Für diesen Stoff wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EN Europäische Norm 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

ED Endokrinschädliche Eigenschaften 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Inhalativ: 

Staub, Nebel) 

Akute Toxizität (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 3 

Carc. 1A Karzinogenität (Einatmen) Kategorie 1A 

H331 Giftig bei Einatmen. 

H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen 

beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 


